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8. Ganzheitliche Sichtweise einnehmen 
 
Employer Branding hat als strategisches Instrument Einfluss auf vielfältige operative The-
men der Personalpolitik. Der Employer Branding Lifecycle verdeutlicht diese kausalen Zu-
sammenhänge unter Berücksichtigung eines idealisierten Mitarbeiterlebenszyklus. 

 
9. Arbeitgebermarke intern verankern und extern aktivieren 
 
Employer Branding hat zum Ziel, neue Mitarbeitende zu gewinnen, bestehende zu halten 
und sie auch nach dem Ausscheiden zu Fürsprechern zu machen. Um die neue Arbeitge-
bermarke intern zu implementieren, muss die Führung die Mitarbeiterschaft für Employer 
Branding begeistern – idealerweise von Beginn an über alle Projektphasen hinweg. Dabei 
geht es um Verständnis, Verinnerlichung und Verankerung im täglichen Denken wie Han-
deln, was auch in den Instrumenten und Prozessen der Personalpolitik abgebildet werden 
muss. Für die externe Implementierung ist es wichtig, nicht nur kurzfristige Personalmar-
keting- oder Recruitingkampagnen zu initiieren, sondern im Sinne einer integrierten, 
crossmedialen Kommunikation mittelfristige Content- wie Channel-Strategien aufzusetzen 
und umzusetzen. 

 
10. Aussagekräftige Kennzahlen definieren 
 
Die Evaluation von Employer Branding-Prozess und -Aktivitäten ist ein wichtiger Aspekt 
zur Qualitätssicherung. Bereits zu Projektbeginn sollten die Projektverantwortlichen be-
reichsspezifische Kennzahlen definieren, anhand derer sich der interne und externe Erfolg 
messen lässt. Zu berücksichtigen sind dabei: 
– Mitarbeiterzufriedenheitsbefragungen, 
– traditionelle Mitarbeiterbefragungen, 
– Krankenstand, 
– externe Arbeitgeberrankings, 
– Bekanntheitsgrad und Imagewerte bei unterschiedlichen externen Zielgruppen, 
– Anzahl der Bewerbungen (insgesamt oder pro Stellenausschreibung), 
– Rekrutierungskosten, 
– Korrelationen zum Unternehmenserfolg durch erhöhte Mitarbeiterloyalität etc. 
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Einstellungs- und Stellenbesetzungsverfahren § 5 
Revision Wulfers 

§ 5 Einstellungs- und Stellenbesetzungsverfahren 
 

Übersicht 
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 5.  Schritt 5 – Stellenausschreibung........................................................  28 
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aa) Diskriminierungsfreiheit........................................................  33 
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hh) „Teilzeit möglich“ ................................................................  43 
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d)  Fehlerhafte Ausschreibung............................................................  45 
 6. Schritt 6 – Die Vorauswahl ...............................................................  46 

a)  Leistungsvergleich nach Anforderungsprofil ..................................  47 
b)  Zeitpunkt der Vorauswahl ............................................................  50 
c)  Bewerbungen schwerbehinderter Menschen.................................  51 

aa)  Pflicht zur Kenntnisnahme....................................................  52 
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 7. Schritt 7 – Die Dokumentation ........................................................  56 
a)  Dokumentation und Datenschutz.................................................  57 
b)  Pflicht zur Dokumentation ..........................................................  59 
c) Inhalt der Dokumentation ...........................................................  60 

 8. Schritt 8 – Vorstellungsgespräche/Bewerberinterviews ......................  61 
a) Wer nimmt teil? ...........................................................................  62 

aa)  Auswahlgremium..................................................................  63 
bb)  Teilnahme Dritter .................................................................  64 

(1) Schwerbehindertenvertretung ..........................................  65 
(2) Personalrat.......................................................................  66 

b). Wer wird eingeladen?...................................................................  67 
c)  Wann sind Schwerbehinderte einzuladen? ....................................  68 
d)  Wie wird eingeladen?...................................................................  71 
e)  Wie sind die Gespräche vorzubereiten? ........................................  72 
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 II. Stellenbesetzung bei Beamten .................................................................  162 

 1. Beamter oder Arbeitnehmer .............................................................  163 
 2. Freie Planstelle .................................................................................  166 
 3. Stellenausschreibung.........................................................................  168 

a) Bewerberverfahrensanspruch ........................................................  169 
b) Inhalt der Stellenausschreibung.....................................................  170 

 4. Bestenauslese....................................................................................  173 
a) Eignung.......................................................................................  174 

aa)  Gesundheitliche Eignung......................................................  175 
bb) Charakterliche Eignung ........................................................  176 
cc) Lebensalter ...........................................................................  179 

b) Befähigung ..................................................................................  180 
c) Fachliche Leistung .......................................................................  182 

 5. Dokumentation................................................................................  184 
 6. Abbruch des Auswahlverfahrens .......................................................  185 

Anlage 1 – Dokumentationsbeispiel ..................................................................  186 
Anlage 2 – Fragenkatalog Vorstellungsgespräch ................................................  187 
Anlage 3 – Bewertungsbogen Vorstellungsgespräche .........................................  188 
Anlage 4 – Rechte der Schwerbehindertenvertretung .......................................  189 
Anlage 5 – Checkliste: Einstellungsverfahren von A bis Z..................................  160 
Anlage 6 – Checkliste: Eine letzte Prüfung vor der Unterschrift ........................  191 

 
 

I. Einstellung von Arbeitnehmern 
 

Neben der Qualifizierung und Bindung des vorhandenen Personals ist die Einstellung gut 
ausgebildeter Tarifbeschäftigter das Rückgrat jeder effizienten Verwaltung und jedes erfolg-
reichen Unternehmens (zur Einstellung von Beamten → Rn. 162 ff.). Und dennoch – das 
Einstellungsverfahren stellt Arbeitgeber im öffentlichen Dienst vor gewaltige Herausforde-
rungen.  

Nachfolgend wird in 20 Einzelschritten eingehend und praxisorientiert erläutert, wie 
Arbeitgeber des öffentlichen Dienstes rechtsicher die Einstellung von Arbeitnehmern vor-
nehmen können. Dabei wird das gesamte Verfahren intensiv beleuchtet – von der Ent-
scheidung, dass eine freie Stelle neu- oder wiederbesetzt werden soll (Schritt 1) bis zur 
endgültigen Auswahl des bestgeeigneten Bewerbers bzw. der bestgeeigneten Bewerberin 
(Schritt 13). Dabei wird ua auch eingegangen auf die Mitbestimmung des Personalrats 
(Schritt 12), die Vertragsunterzeichnung (Schritt 18) und Themen wie Datenspeicherung 
und -löschung (Schritt 20).  

Eine Checkliste, anhand derer sich die wichtigsten Schritte bei der konkreten Stellen-
besetzung einfach überprüfen lassen, findet sich in Anlage 5, → Rn. 190. 

 
1. Schritt 1 – Entscheidung zur Besetzung einer Stelle  
 
Der erste Schritt des Einstellungsprozesses ist die Beantwortung der Frage, ob es eine freie 
Stelle gibt, die neu- oder wiederbesetzt werden soll. Die kann zB der Fall sein, wenn 
eine bereits vorhandene Stelle frei wird. Hier sollte jedoch vor der Neubesetzung geprüft 
werden, ob eine Wiederbesetzung notwendig und sinnvoll ist. In Zweifelsfällen kann sich 
die Einholung eines Organisationsgutachtens anbieten. Wird eine Stelle neu geschaffen, 
liegt das Besetzungserfordernis dagegen auf der Hand. Ausführlich zur Personalplanung 
→ § 1 Rn. 1 ff. 

Zudem stellt sich die Frage, ob die Stelle mit Beamten und/oder Tarifbeschäftigten 
besetzt werden soll/kann (zur Stellenbesetzung mit Beamten → Rn. 162). Besteht kein 
Funktionsvorbehalt zur Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben und kommen für die Beset-
zung der ausgeschriebenen Stelle daher sowohl Tarifbeschäftigte als auch Beamte in Frage, 

1 

2 

3 
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so darf die Bewerberauswahl nicht von der Art des Rechtsverhältnisses abhängig gemacht 
werden (BAG 18.9.2001 – 9 AZR 410/00, Rn. 31, NJW 2002, 1220). Art. 33 Abs. 2 GG 
enthält kein Vorzugsrecht für Beamte und verbietet eine entsprechende Ungleichbehand-
lung (BAG 2.12.1997 – 9 AZR 445/96, Rn. 28, NZA 1998, 884). Wird eine Stelle  
gleichermaßen für Beamte und Tarifbeschäftigte geöffnet, dürfen ohne sachlichen Grund,  
keine Anforderungen gestellt werden, die nur Beamte erfüllen können (BAG 18.9.2001 – 
9 AZR 410/00, NJW 2002, 1220). Bei der vergleichenden Leistungsbewertung stellen sich 
hier zumeist erhebliche Probleme → § 10 Rn. 23–27. 

 
 

Merke: 

Hat sich der Arbeitgeber für die Besetzung einer freien oder neu geschaffenen Stelle entschieden, 
sollte er sich bereits zu diesem frühen Zeitpunkt überlegen, ob er die Stelle nach den haushalts-
rechtlichen Vorgaben 

– mit Arbeitnehmern und/oder Beamten, 
– befristet oder unbefristet bzw. 
– in Vollzeit oder Teilzeit (wieder) besetzen will und 
– wie die Stelle zu bewerten ist. 

 
 
Im Fall der Schaffung einer neuen Stelle muss ein Arbeitgeber, bei dem ein Personalrat 

existiert, dessen Beteiligungsrechte bei der Personalplanung beachten (ausführlich zur 
Personalplanung →§ 1 Rn. 1 ff. sowie zur Personalentwicklung, insbes. zur Personal- und 
Bedarfsanalyse → § 7 Rn. 21–38. Dem Personalrat kommt dabei nach § 78 Abs. 3 
BPersVG und den meisten Personalvertretungsgesetzen der Länder ein Anhörungsrecht zur 
Personalplanung zu (zB § Art.87 Abs. 1 Nr. 2 BWLPVG). In seltenen Ausnahmefällen 
kommt in Bayern, Berlin und im Saarland anstelle dieses umfassenden Anhörungsrechts 
auch ein über die Anhörung hinausgehendes Mitwirkungsrecht in Betracht (Art. 76 Abs. 2 
Nr. 5 BayPVG „Aufstellung von Grundsätzen über die Personalbedarfsberechnung“; § 90 
Nr. 5 BlnPersVG „Anmeldung für Dienstkräfte im Rahmen der Entwürfe für den Haus-
haltsplan, Änderungen der Stellenrahmen und der Dienstposten- und Arbeitsbewertung 
sowie Stellenverlagerungen“ und § 83 Abs. 1 Nr. 1 SPersVG „Aufstellung von Organisa-
tionsplänen und des Stellenplanentwurfs“). 

 

2. Schritt 2 – Anforderungsprofil erstellen 
 
Auf die Frage, mit wem die vorhandene Stelle neu- oder wiederbesetzt werden soll, liefert 
das Anforderungsprofil die richtige Antwort. Es ist das zentrale Instrument des Einstel-
lungsprozesses. Das Anforderungsprofil dient dazu, den Rahmen der Bewerbersuche abzu-
stecken. Dabei hilft ein gut geschneidertes Anforderungsprofil nicht nur, den Verwaltungs-
aufwand zu reduzieren und das Risiko von Diskriminierungen zu verringern. Es dient dem 
Arbeitgeber auch dazu, schnell und effizient zur bestmöglichen Neubesetzung seiner Stelle 
zu gelangen. 

Die Erstellung eines Anforderungsprofils zwingt dazu, sich bereits zu einem sehr frühen 
Zeitpunkt mit Art und Umfang der Tätigkeit auseinanderzusetzen, die Anforderungen an 
den Bewerber ganz konkret zu durchdenken und anschließend zu formulieren. Die Er-
kenntnisse, die der Arbeitgeber hier gewinnt, weisen ihm im weiteren Bewerbungsverfah-
ren den Weg. Sie helfen ihm auf die richtige Art und Weise, nach einem geeigneten Kan-
didaten zu suchen. Darüber hinaus schränkt ein sorgfältig angefertigtes Anforderungsprofil 
den Bewerberkreis bereits frühzeitig ein. Es hilft so, einen hohen Verwaltungsaufwand 
durch die Bearbeitung unbrauchbarer Bewerbungen und auch das Risiko einer Inan-
spruchnahme nach dem AGG zu vermeiden. 

Bei der Erstellung eines Anforderungsprofils ist zwischen öffentlichen und privaten Ar-
beitgebern zu unterscheiden → Rn. 6 f. Während Arbeitgeber des öffentlichen Dienstes 
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verpflichtet sind ein Anforderungsprofil zu erstellen → Rn. 11 ff., 47, ist dies für private 
Arbeitgeber zwar empfehlenswert – die Entscheidung darüber steht diesen aber grundsätz-
lich frei. 

 

a) Abgrenzung öffentlicher und privater Arbeitgeber  
Es stellt sich in diesem Zusammenhang die Frage, wer Arbeitgeber des öffentlichen 
Dienstes ist. 

Die Frage beantwortet Art. 33 Abs. 2 GG. Die Verfassungsnorm regelt den gleichen 
Zugang zu allen öffentlichen Ämtern. Sie ermöglicht jedem Bürger entsprechend seiner 
Fähigkeiten den Eintritt in den öffentlichen Dienst. Unter den Begriff „öffentlicher 
Dienst“ fallen neben dem unmittelbaren Staatsdienst folgende Arbeitgeber, insbesondere 
– alle Gebietskörperschaften (Bezirke, Landkreise, Städte und Gemeinden), 
– Verbände von Gebietskörperschaften (zB Verwaltungsgemeinschaften, Zweckverbände, 

soweit sie öffentlich-rechtlich organisiert sind), 
– sonstige Körperschaften, Anstalten oder Stiftungen des öffentlichen Rechts (zB Kom-

munalunternehmen), aber auch 
– privatrechtlich organisierte Arbeitgeber in 100 %iger öffentlich-rechtlicher Trägerschaft, 

bei denen Arbeitsaufgaben erledigt werden, die der Wahrnehmung öffentlicher Aufga-
ben dienen und mit denen nicht rein erwerbswirtschaftliche Zwecke verfolgen werden. 
Nach der jüngsten Entscheidung des BAG vom 12.4.2016 kommt es dabei nicht auf die 

Rechtsform des jeweiligen Arbeitgebers an (BAG 12.4.2016 – 9 AZR 673/14, Rn. 18). 
Vom Begriff des öffentlichen Amts in Art. 33 Abs. 2 GG umfasst seien demnach grundsätz-
lich sämtliche vom Staat (Bund, Länder, Gemeinden; unmittelbare und mittelbare Staats-
verwaltung) bereitgestellten Positionen. Dabei sei es gleichgültig, ob diese mit Beamten 
oder Arbeitnehmern zu besetzen sind. Es genüge, dass die Stelle der öffentlichen Gewalt 
und damit der Staatsorganisation zuzuordnen sei. Das sei der Fall, wenn sie der Erfüllung  
öffentlicher Aufgaben diene.  

Auf die Organisationsform, in der der Staat tätig wird, kommt es nicht an. Unter den 
Begriff des öffentlichen Amts iSd Art. 33 Abs. 2 GG können deshalb auch Stellen bei öf-
fentlichen Betrieben in privater Rechtsform fallen (BAG 12.4.2016 – 9 AZR 673/14, 
Rn. 18). Jedenfalls soweit die öffentliche Gewalt in privater Rechtsform öffentliche Aufga-
ben wahrnimmt und nicht rein erwerbswirtschaftliche Zwecke verfolgt, bedarf es zum 
Schutz der im öffentlichen Interesse liegenden Effizienz der Staatsorganisation und des Ver-
trauens der Bürger in den Staat sowie zum Schutz der Bewerber vor der Vergabe von Äm-
tern aus sachwidrigen Motiven der Absicherung durch das Prinzip der Bestenauslese (BAG 
12.4.2016 – 9 AZR 673/14, Rn. 18).  

Dabei ist außerdem unerheblich, ob der Stelleninhaber selbst nach außen auftritt oder 
hoheitlich tätig wird. Solange die auf der zu besetzenden Stelle auszuübenden Arbeitsauf-
gaben zur Erfüllung der öffentlichen Aufgaben beitragen – sei es auch nur durch un-
terstützende, koordinierende oder vorbereitende Tätigkeiten –, besteht ein schutzwürdiges 
Interesse der Öffentlichkeit und der Bewerber daran, dass solche Stellen nach dem Grund-
satz der Bestenauslese vergeben werden (BAG 12.4.2016 – 9 AZR 673/14, Rn. 23).  

 

b) Prinzip der Bestenauslese  
Von größter Bedeutung ist das Anforderungsprofil für Arbeitgeber des öffentlichen 
Dienstes (zum Begriff s. → Rn. 6, 7. Diese sind an das Prinzip der Bestenauslese gebun-
den. Art. 33 Abs. 2 GG verpflichtet alle öffentlichen Arbeitgeber, jedem Bewerber den 
gleichen Zugang zum öffentlichen Dienst zu gewährleisten. Dabei darf die Auswahl aus-
schließlich nach der Eignung → Rn. 9, Befähigung → Rn. 10 und fachlichen Leistung 
→ Rn. 11 der Bewerber für die zu besetzende Stelle erfolgen. Anforderungen, die zur  
Erfüllung der Aufgaben nicht erforderlich und sinnvoll sind, dürfen nicht gestellt werden. 
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Allerdings steht auch dem Arbeitgeber des öffentlichen Dienstes ein gerichtlich nur einge-
schränkt überprüfbarer Ermessensspielraum zu. 

Da Prinzip der Bestenauslese ist ein grundrechtsgleiches Recht auf chancengleiche, 
faire und transparente Beteiligung aller Bewerberinnen und Bewerber am Einstellungsver-
fahren. Es dient dem Interesse der Allgemeinheit, nur die jeweils am besten qualifizierten 
Bewerber/innen in öffentliche Ämter zu berufen (BAG 12.4.2016 – 9 AZR 673/14, 
Rn. 17). Dadurch soll zum einen Korruption, Vetternwirtschaft und Ämterpatronage Vor-
schub geleistet werden. Der Grundsatz der Bestenauslese soll verhindern, dass andere Be-
wertungskriterien als Eignung, Befähigung und fachliche Leistung (wie zB politische oder 
persönliche Verbundenheit oder exekutivische Eigeninteressen) für Personalentscheidungen 
bestimmend sind (BAG 12.4.2016 – 9 AZR 673/14, Rn. 17).  

Zudem sichert das Prinzip der Bestenauslese das öffentliche Interesse an der bestmög-
lichen Besetzung aller Stellen im öffentlichen Dienst zum Wohle einer funktionsfähigen, 
effizienten und engagierten Verwaltung (BVerwG 19.3.2015 – 2 C 12.14 – Rn. 49, 
BVerwGE 151, 333).  

Letztlich trägt die Verfassungsnorm aber auch dem berechtigten Interesse der Bewerber 
und Beförderungsbewerber an einem angemessenen beruflichen Fortkommen Rechnung. 
Beamten und Tarifbeschäftigten steht deshalb bei der Besetzung von Ämtern des öffent-
lichen Dienstes ein verfassungsrechtlicher Bewerbungsverfahrensanspruch zu (BAG 
19.5.2015 – 9 AZR 837/13, Rn. 16, NZA 2015, 1074). Dies gilt nicht nur für die Be-
gründung von Dienst- und Arbeitsverhältnissen, sondern auch für den Zugang zu Beförde-
rungsämtern und -stellen (BAG 6.5.2014 – 9 AZR 724/12, Rn. 10, NZA 2015, 446). 

 
 

Merke: 

Art. 33 Abs. 2 GG verpflichtet alle Arbeitgeber des öffentlichen Dienstes, jede Bewerbung aus-
schließlich nach Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung zu beurteilen. Der am besten ge-
eignete Bewerber bzw. die am besten geeignete Bewerberin hat einen Anspruch auf Besetzung 
(BAG 11.6.2013 – 9 AZR 668/11, Rn. 16, NZA-RR 2014, 52). Wird dieser Anspruch der Bewer-
ber verletzt, können diese im Wege der Konkurrentenklage gegen den Arbeitgeber vorgehen.  
 
Zur Eignung gehören in diesem Zusammenhang alle anlage- und entwicklungsbeding-

ten Persönlichkeitsmerkmale, psychische und physische Kräfte sowie emotionale und intel-
lektuelle Voraussetzungen der Bewerber, die die Erwartung rechtfertigen, sie würden den 
Anforderungen der Stelle gerecht werden. Ausführlich zur Eignung iSv Art. 33 Abs. 2 GG 
auch → § 6 Rn. 174–178. 

Unter dem Begriff Befähigung versteht man alle für die dienstliche Verwendung we-
sentlichen Fähigkeiten, Kenntnisse, Fertigkeiten und sonstigen Eigenschaften, insbes. Vor-
bildung und Vorerfahrungen (vertiefend → § 6 Rn. 180 f.). 

Die fachliche Leistung betrifft die Bewertung des erbrachten Arbeitsergebnisses. Sie ist 
eher bei Beförderungen als bei der Einstellung relevant. Weitere Informationen zur fach-
lichen Leistung iSv Art. 33 Abs. 2 GG → § 6 Rn. 182 f. 

 
 

Merke: 

Ein Arbeitgeber des öffentlichen Dienstes ist nicht nur berechtigt, sondern verpflichtet, für die zu 
besetzende Stelle ein Anforderungsprofil festzulegen und dieses nachvollziehbar zu dokumentie-
ren (BAG 7.4.2011 – 8 AZR 679/09, NZA-RR 2011, 494). Die Kriterien des Anforderungsprofils 
dürfen ausschließlich der Bestenauslese dienen. Eignung, Befähigung und fachliche Leistung sind 
die allein maßgeblichen Kriterien für die Bewerberauswahl; andere Kriterien sind nicht zulässig 
(BAG 24.1.2013 – 8 AZR 188/12, NZA 2013, 896).  
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